
Anlage 1 
 

Hinweise zur Darstellung in der Synopse: 
 
Die linke Spalte gibt die derzeit gültige Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der 
Gemeinde Eitorf vom 21.12.2010 wieder. Rechts finden Sie den Entwurf der 2. Änderung. 
 
 
 
 

Altfassung 
  

Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abw as-

serbeseitigungssatzung) vom 21.12.2010 
 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeine Eitorf umfasst unter 

anderem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versi-
ckern, Verregnen und Verrieseln des im Gemeindegebiet anfallen-
den Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klär-
schlamms. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 53 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 7 LWG NRW insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grund-
stücken, deren Bebaubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches 
durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Erschließungs-
plan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssat-
zung begründet worden ist, 

 

 
Entwurf 

 
Satzung über die Entwässerung und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Eitorf (Abw asser-
beseitigungssatzung) vom 21.12.2010, in der Fassung  der 

2. Änderung vom ... 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeine Eitorf umfasst unter an-

derem das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln des im Gemeindegebiet anfallenden Abwas-
sers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. Zur Ab-
wasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 
Nr. 6 LWG NRW insbesondere 

 
1. unverändert 
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2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des 
Gemeindegebietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung 
und Fortbeschreibung von Plänen nach § 58 Abs. 1 LWG NRW 

 
 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernom-
menen Abwassers sowie die Aufbereitung des durch die Abwasser-
beseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsgemäße 
Verwertung, oder Beseitigung, 

 
4. die Einrichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die 
Anpassung der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 
und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen des §§ 54 ff. 
WHG und des § 57 LWG NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallen-
den Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz  2 WHG); hierfür gilt 
die gesonderte Satzung der Gemeinde Eitorf über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, ab-
flusslose Gruben) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen im Falle 
des § 53 Abs. 4 LWG NRW 

 
7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe 
des § 53 Abs. 1a und b LWG NRW 

 
(2) Die Gemeinde stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 

Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände die 
erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche 
Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Die öf-
fentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Ge-
meindegebietes anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung und 
Fortbeschreibung eines Bestands- und Betriebsplans nach § 57 
Abs. 1 Satz 4 und 5  LWG NRW, 

 
3. unverändert 

 
 
 
 

4. die Einrichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die An-
passung der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 
notwendigen Anlagen an die Anforderungen der §§ 54-61 WHG und 
des § 56 LWG NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallen-
den Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung (i.v.m §46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG 
NRW) hierfür gilt die gesonderte Satzung der Gemeinde Eitorf über 
die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
Die Altfassung Nr. 6 wird gestrichen. Aus Nr. 7 wir d Nr. 6: 
 
 

6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 
nach Maßgabe des § 47 LWG NRW 

 
(2) unverändert 
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(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den 

Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, 
Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Gemeinde im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die 

an eine betriebs-fertige und aufnahmefähige öffentliche Abwasser-
anlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentliche 
Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung ver-
läuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn 
über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zu-
gang zu einer Straße besteht, in welcher eine öffentliche Abwas-
serleitung verlegt ist. Die Gemeinde kann den An-schluss auch in 
anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl 
nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die Voraus-

setzungen des § 53 Abs. 4 Satz 1 LWG NRW zur Übertragung der 
Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Gemeinde auf den pri-
vaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasserbehörde 
erfüllt sind. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentü-
mer bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehrauf-
wendungen zu tragen. 

 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der 

Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
 
 

 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige 

Behörde unter den  Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG 
NRW die  Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Gemeinde auf 
den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat.  Dieses gilt 
nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.  

 
 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Ab-

wasserbeseitigungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseiti-
gungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen Dr itten 
übertragen worden ist. 
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§ 5 

 Anschlussrecht des Niederschlagswasser  
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Nie-

derschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstü-

cken, bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlagwas-
sers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 1 LWG dem Eigentümer des 
Grundstücks obliegt.  

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagwassers nicht 

ausgeschlossen, wenn die Gemeinde von der Möglichkeit des § 53 
Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 

 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Ab-

wässer nicht eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder  
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal 

gefährden oder gesundheitlich beeinträchtigen oder  
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre 

Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung gefährden, erschweren 
oder behindern oder  

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren o-
der verteuern oder  

5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung 
beeinträchtigen oder verteuern oder  

 
§ 5 

 Anschlussrecht des Niederschlagswasser  
 
(1) unverändert 
 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, 

bei denen die Pflicht zur Beseitigung des Niederschlagwassers ge-
mäß § 49 Abs.  4 LWG dem Eigentümer des Grundstücks obliegt.  

 
 

Absatz 3 der Altfassung wird ersatzlos gestrichen 
 
 
 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) unverändert 
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6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehand-
lungsanlage so erheblich stören, dass dadurch die Anforderun-
gen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehal-
ten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht ein-

geleitet werden: 
 
1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerun-

gen oder Verstopfungen in der Kanalisation führen können o-
der schwer abbaubar sind, wie z.B. 
 
a. Schutt, Asche, Müll, Sand, Kies, Schlacke, Faserstoffe, 

Zement,  
b. Küchenabfälle, Abfälle aus obst- und gemüseverarbeiten-

den Betrieben, Schlachtabfälle,  
c. Kunststoffe, Teer, Pappe, Verpackungsmaterial aller Art  
d. Papierabfälle, Textilien, Verbands-und Hygienematerial,  
e. Treber, Hefe. 

 
2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen 

privaten Behandlungsanlagen;  
3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasser-

beseitigung, insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen 
Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen 
Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck 
vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet wer-
den;  

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie 
Stoffe, die nach Übersättigung im Abwasser in der Kanalisa-
tion ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen füh-
ren können;  

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetrie-
benen Brennwertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 

 
 
 
 
 
(2) Satz 1 unverändert 
 
 

1-10 unverändert 
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mehr als 200 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus 
sonstigen Brennwertanlagen von mehr als 100 KW,  

6. radioaktives Abwasser;  
7. Inhalte von Chemietoiletten;  
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von 

Krankenhäusern und medizinischen Instituten;  
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle 

und Jauche;  
10. Silagewasser; 

 
11. Grund-, Drainage-, Quell und Kühlwasser; 

 
 

12. Blut aus Schlachtungen;  
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen 

Konzentrationen freisetzen kann;  
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, 

aus dem explosionsfähige Gas-Luft-Gemische entstehen kön-
nen;  

15. Emulsionen von Mineralölprodukten;  
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte, 

 
Absätze 3 - 7 unverändert 
 
(8) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche 

Befreiungen von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, 
wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtige Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befrei-
ung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf 
Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage-, und Kühlwasser der Ab-
wasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem An-
trag die von der Gemeinde verlangten Nachweise beizufügen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Grund-, Drainage-, Quell-, und  Kühlwasser und sonstiges Was-
ser, wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG)  

 
12-16 unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
Absätze 3 - 7 unverändert  
 
(8) Die Gemeinde kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Be-

freiungen von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn 
sich andernfalls eine nicht beabsichtige Härte für den Verpflichteten 
ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entge-
genstehen. Insbesondere kann die Gemeinde auf Antrag zulassen, 
dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser wie z. 
B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG)  der Abwasseranlage zu-
geführt werden.  Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der 
Gemeinde verlangten Nachweise beizufügen 
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(9) Die Gemeinde kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu 

verhindern, das unter Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt; 
 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte 
nach Absatz 3 nicht einhält. 

 
 

§ 8 
Abscheideanlagen 

 
unverändert 

 
 

§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen 

in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Ab-
wasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW an die 
öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf 
dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 
 

(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkung in die-
ser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück an-
fallende Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in 
die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), 

Folgender Absatz w ird neu ein gefügt:  
 
(9) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die ke in Abwasser 

sind, in die öffentliche Abwasseranlage besteht nic ht. 
 

Aus Absatz 9 wird Absatz 10 und erhält folgende Fas sung: 
 
(10) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
unverändert 

 
 

§ 9 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 

dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwas-
serüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Ab-
wasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück 
anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkung in dieser 

Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende 
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um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG 
NRW zu erfüllen 

 
 
 
 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 
51 Absatz 2 Satz 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Gemeinde nachzu-
weisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Vorausset-

zungen ist das häusliche Abwasser aus landwirtschaftlichen Be-
trieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und die-
ser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Nie-

derschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 
2 und 3 dieser Satzung. 

 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das 

Schmutz- und das Niederschlagswasser den jeweils dafür be-
stimmten Anlagen zuzuführen. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung 

der baulichen Anlage an die öffentliche Abwasseranlage ange-
schlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 Absatz 1 ist 
durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer bauli-

chen Anlage, so ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten 
anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung oder 
Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass 
das Grundstück angeschlossen werden kann.  

Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die öffentli-
che Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Ab-
wasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen 

 
 
 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1  LWG NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Gemeinde nachzuweisen. 

 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Nieder-
schlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absatz 2  die-
ser Satzung. 
 

(6) unverändert 
 
 
 

(7) unverändert 
 
 
 
 

(8) unverändert 
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§10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Sc hmutz-

wasser 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit 
werden, wenn ein besonders begründetes Interesse an einer an-
derweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers 
besteht und – insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis – nachgewiesen werden kann, dass eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 

 
(2) Ein besonderes begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt 

nicht vor, wenn die anderweitige Beseitigungen oder Verwertun-
gen des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu 
sparen. 

 
 

§11 
Nutzung des Niederschlagwassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat er dies der Ge-
meinde anzuzeigen. Die Gemeinde verzichtet in diesem Fall auf die 
Überlassung des verwendeten Niederschlagwassers gemäß § 53 Abs. 
3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die Ordnungsgemäße Verwendung des 
Niederschlagwassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein 
Überlauf an die öffentliche Abwasseranlage besteht, so dass eine 
Überschwemmung von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlags-
wasser ausgeschlossen werden kann. Ein Verzicht auf die Abwasser-
überlassung kommt nach § 53 Abs. 3a Satz 2 LWG NRW nur bei sol-
chen Grundstücken in Betracht, die bereits an die öffentliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. 

 
 

§10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Sc hmutzwas-

ser 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit 
werden, wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch die zu-
ständige Behörde ganz oder teilweise übertragen wor den ist. 

 
 
 
 

(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Sc hmutzwas-
sers um Schmutzwassergebühren zu sparen, begründet keinen 
Anspruch auf Befreiung.  

 
 
 

§11 
Nutzung des Niederschlagwassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat er dies der Ge-
meinde anzuzeigen. Die Gemeinde verzichtet in diesem Fall auf die 
Überlassung des verwendeten Niederschlagwassers gemäß § 49 Abs. 4 
Satz 3 LWG NRW, wenn die Ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagwassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf an 
die öffentliche Abwasseranlage besteht, so dass eine Überschwemmung 
von Nachbar-Grundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen 
werden kann. Ein Verzicht auf die Abwasserüberlassung kommt nach § 
53 Abs. 3a Satz 2 LWG NRW  nur bei solchen Grundstücken in Betracht, 
die bereits an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind. 
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§13 
Ausführung von Anschlussleitung 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eige-

nen Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang mit 
den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage an-
zuschließen. In Gebieten mit Mischsystem ist für je-des Grund-
stück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem je eine 
Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswasser her-
zustellen. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt 
werden. Die Gemeinde kann den Nachweis über den ordnungsge-
mäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen 
des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbstän-

dige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entste-
henden Grundstücke. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwas-

ser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablauf-
stellen unterhalb der Rückstau-ebene (in der Regel die Straßen-
oberkante) durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die 
Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein.  

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten 

Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten 
Kontrollschacht auf seinem Grund-stück außerhalb des Gebäudes 
einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grund-
stückseigentümer zum nachträglichen Einbau eines Kontroll-
schachtes verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert oder 
verändert. In Ausnahme-fällen kann auf Antrag des Grundstücks-
eigentümers von der Errichtung eines Kontrollschachtes außerhalb 

 
 

§13 
Ausführung von Anschlussleitung 

 
(1) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
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des Gebäudes abgesehen werden. Der Kontrollschacht muss je-
derzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder 
Bepflanzung des Kontrollschachtes ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der 

Anschlussleitungen bis zum Kontrollschacht sowie die Anzahl, 
Lage, lichte Weite und technische Ausführung der Kontroll-
schächte bestimmt die Gemeinde. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende 

Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der 
Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück 
führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die 
Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu er-
stellen. 
 

(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle 
zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Gemeinde von dem 
Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des 
Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage ver-
langen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. 

 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-

meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. 

 
 
 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseran-

lage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorge-
nommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen 
späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine 
Kosten vorzubereiten. 

 

 
 
 

 
(5) unverändert 
 
 
 
 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, und  Veränderung, Beseitigung  sowie 

die laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen 
sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grund-
stück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die 
Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde zu erstel-
len. 
 

(7) unverändert 
 
 
 
 
 
(8) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-

meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. 
Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienst barkeit 
ist durch einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen.  
 

(9) unverändert 
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§15 

Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitung 
 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasser-
anlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß §§ 60, 
61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVOAbw NRW 
2013 so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an 
die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch 
die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegenüber der Gemeinde Eitorf. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen 

dürfen nur durch anerkannte Sachkundige durchgeführt werden.  
 

(3) Im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen 
zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit die-
sem vermischten Niederschlagswassereinschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des 
Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen sind zu prüfen. Ausgenommen von der Prüf-
pflicht sind Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von 
Niederschlagswasserdienen und Leitungen, die in dichten Schutz-
rohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen 
und erkannt wird.  

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zu-

stands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw 
NRW 2013. Der Eigentümer des Grundstücks bzw. der Erbbaube-
rechtigte hat private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser füh-
ren, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung 
unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten 

 
§15 

Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitun-
gen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW 
2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß §§ 60, 61 WHG, § 56 
LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVOAbw NRW 2013 so zu errichten und 
zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 
eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegen-
über der Gemeinde Eitorf. 

 
(2) unverändert 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit 
prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende 
Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und 
Abs. 4 SüwVO Abw NRW 2013.  
 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Es gelten 
die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik, soweit die SüwVOAbw NRW 2013 
keine abweichenden Regelungen trifft.  
 

(6) Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu do-
kumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 
2 SüwAbw NRW 2013 genannten Anlagenbeizufügen. Diese Be-
scheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde Eitorf durch den 
Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen.  
 

(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand 
und Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen keiner er-
neuten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum 
Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen ha-
ben.  

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt erge-

ben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über 
mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen kann die Ge-
meinde Eitorf nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall ent-
scheiden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 
 
 
 
 
 
(8) unverändert 
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§16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Gemeinde führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren 

Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Gemeinde 
mit dem Antrag nach § 14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Be-
triebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat 
dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung 
zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Ge-
meinde Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu ertei-
len. 
Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im 
Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW handelt, genügt in der 
Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen 
Wasserbehörde. 
 

 
§18 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf 
Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Aus-
künfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasser-
anlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 
 
 

(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Ge-
meinde unverzüglich zu benachrichtigen, wenn  
 

§16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) unverändert 

 
 

(2) Satz 1-3 unverändert 
 

 
 
 
 
 
 
Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im 
Sinne des § 58 WHG und § 58 LWG NRW handelt, genügt in der Re-
gel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Was-
serbehörde. 
 

 
§18 

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 

(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 
i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG  verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen 
die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Be-
stand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und der 
Hausanschlussleitung zu erteilen. 
 

(2) unverändert 
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1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch 
Umstände beeinträchtigt wird, die auf Mängel der öffentli-
chen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. 
Verstopfungen von Abwasserleitungen), 
 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder 
zu geraten drohen, die den Anforderungen nach § 7 nicht 
entsprechen,  

 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich  

ändert,  
 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegen-
den Daten erheblich ändern,  
 

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- 
und Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Gemeinde und Beauftragte der Gemeinde mit Be-

rechtigungsausweis sind berechtigt, die angeschlossenen Grund-
stücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der ge-
meindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser 
Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden 
und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlos-
senen Grundstücken zu gewähren.  
Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW 
auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde 
zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten sind zu be-
achten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Satz 1 u. 2 unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2  LWG NRW auch 
für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Gemeinde zu über-
lassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverlet zlichkeit der 
Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesonder e bezo-
gen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 L WG NRW 
gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt.  
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§20 
Ordnungswidrigkeiten  

 
Absätze 1 - 2 unverändert 
 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geld-

buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 
 

§20 
Ordnungswidrigkeiten  

 
Absätze 1 - 2 unverändert 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geld-

buße bis zu 1.000 € geahndet werden. 

 


